
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 

Der Eigentümer des eingesetzten Fahrzeuges sofern er nicht gleichzeitig Bewerber oder Fahrer ist, 

erkährt  folgendes: 
 Ich bin mit der Beteiligung des Fahrzeuges mit dem amtlichen  Kennzeichen ______________ an 
der 8. ADAC- Eulen Rallye Classic am 15. Mai 2010 einverstanden und erkläre den Verzicht auf  
Ansprüche 
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit  den Veranstaltungen entstehen und zwar gegen 

-  die FIA, DMSB , deren Organen, Geschäftsführer    
-  den ADAC, die  ADAC Regionalclubs und die den DMSB bildenden Clubs, 
-  den Veranstalter, die Sportwarte und evtl. Streckeneigentümer, 
-  Behörden, Hilfsdienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der  

  Veranstaltung in Verbindung Stehen,  
-  den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 
  Veranstaltung zu benutzenden Straße samt Zubehör verursacht werden und 
-      die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,  
  außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  
  die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines   
  gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises  
  beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob   
  fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines   
  Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises beruhen. 

Gegen 
-   die anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer und die Halter 
  der anderen Fahrzeugen , 
-    den/ die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen 
  Fahrer/n, Mitfahrer/n  gehen  vor) und eigene Helfern  
  verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der  
  Veranstaltung  entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des   
  Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen   
  Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen  
  des enthafteten Personenkreises -beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf  
  einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen  
  Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. 
  Dieser Haftungsausschluss gilt auch für evtl. Schäden am Fahrzeug, die durch das  
  Anbringen von Startnummern und Veranstaltungskennzeichnungen entstehen.  
      Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten  

  gegenüber wirksam. 

  Der Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere  
  sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher  
  Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.   

  Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender     
  Haftungsausschlussklausel unberührt. 

  Die Teilnehmer haben davon Kenntnis genommen, dass der Veranstalter eine   
  Unfallversicherung für Sportwarte und Helfer sowie eine Veranstalter-   
  Haltpflichtversicherung zu den Üblichen Bedingungen abgeschlossen hat. Ihnen ist  
  bekannt, dass bei Haftungsansprüchen der Fahrer, Fahrzeughalter und- eigentümer  
  untereinander über die Veranstalter-Haftpflichtversicherung nur Personenschäden (nicht 
  Sachschäden) versichert sind. 

 

  Ort, Datum Unterschrift:        


